
Bericht 

über die Sitzung des Ortsgemeinderates Riedelberg 

vom 22.03.2023 

 

1. Stark im Amt 
Ortsbürgermeister Schwarz informiert die anwesenden Ratsmitglieder. 
 

2. Zukunftscheck Dorf 
Ortsbürgermeister Schwarz informiert die anwesenden Ratsmitglieder. 
 

3. Mobilfunkversorgung 
Ortsbürgermeister Schwarz informiert die anwesenden Ratsmitglieder. 

 

4. Glasfaserausbau 
Dem Ortsgemeinderat wurde die Möglichkeit des Ausbaus des Glasfasernetzes in 
Riedelberg mit der Firma UGG vorgestellt. Inzwischen wurden von anderen 
Ortsgemeinden Erfahrungen gesammelt. Dies konnte in den Medien verfolgt 
werden. Der Ortsgemeinderat stimmt grundsätzlich dem Ausbau der Glasfaser zu. 
Hierzu sollen entsprechende Verträge und Rahmenbedingungen sowie 
Lösungsvarianten mit der UGG ausgearbeitet werden, die dann dem 
Ortsgemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 
 

5. Sanierung Dorfgemeinschaftshaus 
Ortsbürgermeister Schwarz informiert die anwesenden Ratsmitglieder. 
 

6. Sanierung von Schadstellen der Nebenstraßen 
Ortsbürgermeister Schwarz informiert die anwesenden Ratsmitglieder. 
 

7. Fluchtwege Kindergarten 
Ortsbürgermeister Schwarz informiert die anwesenden Ratsmitglieder. 
 

8. Umbau und Sanierung des Kindergartens 
Ortsbürgermeister Schwarz informiert die anwesenden Ratsmitglieder. 
 

9. Bebauungsplan „Hinter dem Eichwäldchen, 1. Änderung“ (Vereinfachte 

 Änderung); Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
Der Ortsgemeinderat Riedelberg hat in der Sitzung am 19.01.2023 die Änderung 
des Bebauungsplanes „Hinter dem Eichwäldchen“ beschlossen 
(Änderungsaufstellungsbeschluss). Die Änderung erfolgt gemäß § 13 BauGB im 
vereinfachten Verfahren und trägt die Bezeichnung „Hinter dem Eichwäldchen, 
1. Änderung“. Gemäß § 13 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, von dem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 
abgesehen. 
Ziel und Zweck der Planung ist eine Anpassung der textlichen Festsetzungen zur 
Höhe der baulichen Anlagen. Der Geltungsbereich der Änderung erstreckt sich auf 
den gesamten Geltungsbereich des ursprünglichen Bebauungsplanes. 
Im Rahmen des vereinfachten Verfahrens wurde der betroffenen Öffentlichkeit 
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben. Ebenso 
wurden auch die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 
Stellungnahme aufgefordert. Während der Beteiligungen sind keine 



  

abwägungsrelevanten Stellungnahmen eingegangen. Gegen die 
Bebauungsplanänderung bestehen aus Sicht der Kreisverwaltung Südwestpfalz 
keine Bedenken. 
Der Bebauungsplanentwurf kann daher als Satzung beschlossen werden und wird 
mit Veröffentlichung des Satzungsbeschlusses rechtswirksam. 
Der Ortsgemeinderat beschließt den im Entwurf vorliegenden Bebauungsplan 
„Hinter dem Eichwäldchen, 1. Änderung“ gemäß § 10 BauGB als Satzung. 
 

10. Antrag - Zuschuss Kirchendach 
Der Antrag wurde gestellt, den Beschluss vom 03.05.2016 erneut vorzulegen. In der 
vorgenannten Sitzung des Ortsgemeinderates wurde der Beschluss gefasst, dem 
Antrag grundsätzlich zuzustimmen. Über die Höhe sollte in einer der folgenden 
Sitzungen beraten werden. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass die Mittel nicht 
im Haushalt eingestellt sind. Es wurde der Antrag gestellt, einen Betrag von 
14.000 EUR in den Nachtragshaushalt aufzunehmen und auszuzahlen. 
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Antrag zur Bezuschussung der Renovierung des 
Kirchendaches auf Basis des am 03.05.2016 gestellten Antrages nicht zu. 
 

11. Antrag TTC Riedelberg - Bezuschussung 
Der TTC Riedelberg hat einen Antrag auf Zuwendung zur Anschaffung einer 
Photovoltaikanlage für die Sporthalle des TTC Riedelberg an die Ortsgemeinde 
Riedelberg gestellt. Den Ratsmitgliedern liegt der Antrag mit Angebot vor. Der 
Ortsgemeinderat stimmt dem Antrag des TTC Riedelberg 1969 e.V. zu. 
 

12. Nachtragshaushalt 
Ortsbürgermeister Schwarz informiert die anwesenden Ratsmitglieder. 

 

Nichtöffentlich 
 

13. Anträge Bauvorhaben 
Der Ortsgemeinderat beschließt in einer Bauangelegenheit zu einem Vorhaben. 


